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Bereits im Jahr 2004 wurde im Rahmen des RV-Nach-
haltigkeitsgesetzes eine doppelte Haltelinie einge-
führt. Sie besagte, dass die Bundesregierung Maßnah-
men ergreifen müsse, wenn das Netto-Standardren-
tenniveau vor Steuern (der besseren Lesbarkeit halber 
im Folgenden kurz Rentenniveau genannt) unter 43% 
oder der Beitragssatz über 22% steigt. Das Gesetz ließ 
offen, um welche Maßnahmen es sich handeln soll. 
Vorausschätzungen der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund bis 2030 (Rentenversicherungsbericht 2015), 
ergänzt um Berechnungen des Max-Planck-Instituts für 
Sozialrecht und Sozialpolitik (Börsch-Supan et al. 2016) 
für die Zeit nach 2030, zeigen, 
dass diese Haltelinien bis zum 
Jahr 2030 eingehalten wer-
den können (vgl. Abb. 1, blauer 
Bereich).

Nach dem Jahr 2031 wird 
jedoch zunächst der Beitrags-
satz über die 22%-Linie steigen 
(gelber Bereich) und anschlie-

Axel Börsch-Supan* und Johannes Rausch**

Die Kosten der doppelten Haltelinie

Im Koalitionsvertrag vom 14. März 2018 wird angekündigt, die Leistungen und Beiträge der 
Gesetzlichen Rentenversicherung durch eine sogenannte »doppelte Haltelinie« festzuschrei-
ben. Konkret soll das Netto-Standardrentenniveau vor Steuern nicht unter 48% absinken 
und gleichzeitig der Beitragssatz nicht über 20% ansteigen. Diese Haltelinien sollen zunächst 
bis 2025 gelten. Da in dieser Zeit die Zahl der Rentenempfänger stark steigen wird, wird eine 
Finanzierungslücke entstehen. Hierzu sagt der Koalitionsvertrag, dass deren Finanzierung 
»bei Bedarf durch Steuermittel sicher[zu]stellen« ist.
Dieser Artikel quantifiziert den entsprechenden Finanzierungsbedarf und rechnet ihn in 
Mehrwertsteuerpunkte um. Der Finanzierungsbedarf ist bis 2025 relativ gering, erhöht sich 
dann jedoch dramatisch. Allein in den folgenden fünf Jahren bis 2030 müsste die Mehrwert-
steuer über den normalen Bundeszuschuss hinaus um ca. 3 Prozentpunkte angehoben wer-
den, langfristig sogar um zwischen 6 und 7 Prozentpunkte.

ßend auch das Rentenniveau nach dem Jahr 2036 die 
Haltelinie von 43% reißen (grauer Bereich). Der allge-
mein bekannte Grund für diese Entwicklung ist der 
demographische Wandel, der Deutschland mehr Ren-
tenempfänger und weniger Beitragszahler beschert.

Angemerkt sei, dass trotz dieser negativen Pers-
pektive der Zahlbetrag der gesetzlichen Renten auch 
kaufkraftbereinigt weiter steigen wird. Dies liegt 
daran, dass die Löhne der sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigten tendenziell stärker ansteigen werden 
(im langfristigen Durchschnitt ca. 1,5% pro Jahr kauf-
kraftbereinigt) als die Belastung durch den demogra-
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Quelle: Vorausschätzungen der Deutschen Rentenversicherung Bund bis 2010 (Rentenversiche-
rungsbericht 2015), ergänzt um Berechnungen des Max-Planck-Instituts für Sozialrecht und So-
zialpolitik (Börsch-Supan et al. 2016).

Rentenniveau, Beitragssatz und Haltelinien nach Gesetzeslage 2017

Rentenniveau
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phischen Wandel (gemessen an der Wachstumsrate 
des Systembelastungsquotienten, der Anzahl der Ren-
tenempfänger pro Beitragszahler, die nur etwa 0,5% 
pro Jahr beträgt). Damit kann die Kaufkraft der Ren-
ten auch in Zukunft um ca. 1% pro Jahr ansteigen. Die 
Renten der nächsten Generation werden also eine um 
etwa 25–30% höhere Kaufkraft haben als die heutigen 
Renten. Diese Einsicht ist wichtig, da sie die demogra-
phiebedingte negative Perspektive deutlich relativiert.

Im Koalitionsvertrag vom 14. März 2018 wird nun 
angekündigt, die bislang bestehende sogenannte dop-
pelte Haltelinie beim Rentenniveau von derzeit 43% auf 
48% anzuheben und beim Beitragssatz von 22% auf 
20% abzusenken. Abbildung 2 zeigt den Effekt. Dies ver-
schiebt die Haltelinie des Rentenniveaus nach oben, die 
Haltelinie des Beitragssatzes nach unten, so dass sich 
die in Abbildung 1 gezeigten blauen und gelben Berei-
che massiv verkürzen.

Bereits in den Jahren 2023/24 dürfte gemäß die-
ser Vorausschätzung sowohl der Beitragssatz über die 
neue Haltelinie steigen, als auch das Rentenniveau 
unter die neue Haltelinie fallen. Da genau in dieser Zeit 
auch die Zahl der Rentenempfänger deutlich ansteigen 
wird, ist abzusehen, dass die Nachhaltigkeitsreserve 
von derzeit 32,4 Mrd. Euro (Ende 2016) rapide abgebaut 
sein wird und sich danach eine Finanzierungslücke bei 
der gesetzlichen Rentenversicherung öffnen wird, die 
auch sehr langfristig (die obige Vorausschätzung aus 
dem Jahr 2016 reicht bis zum Jahr 2060) weiter anstei-
gen wird, wenn nicht andere potenziell unpopuläre 
Maßnahmen getroffen werden. 

Dieses Papier quantifiziert den entsprechenden 
Finanzierungsbedarf und rechnet ihn – ausgehend von 
der Klausel des Koalitionsvertrags, dass dieser »bei 
Bedarf durch Steuermittel sicher[zu]stellen« sei – als 
Mehrwertsteuererhöhung um. Der nächste Abschnitt 
erläutert unsere Methodik, der darauf folgende 
Abschnitt präsentiert die Ergebnisse. Wir aktualisieren  
zunächst die den Abbildungen 1 und 2 unterliegen-
den Vorausschätzungen von Beitragssatz und Renten-

niveau der gesetzlichen Renten-
versicherung. Dann berechnen 
wir den Finanzierungsbedarf, 
der dadurch entsteht, dass 
Beitragssatz und Rentenni-
veau festgeschrieben werden, 
die demographische Belas-
tung der Rentenversicherung 
jedoch ansteigt. Der Anschau-
lichkeit wegen werden diese in 
Mehrwertsteuerpunkte umge-
rechnet. Alternativ berechnen 
wir die Erhöhung des Beitrags-
satzes, wenn nur eine einfa-
che Haltelinie eines Rentenni-
veaus von 48% realisiert wird. 
Schließlich berechnen wir, wie 
stark das Renteneintrittsal-
ter ansteigen müsste, um die 

durch die doppelte Haltelinie entstehende Finanzie-
rungslücke zu kompensieren. Abschnitt 4 fasst zusam-
men und zieht rentenpolitische Schlussfolgerungen. 
Deren wichtigste ist, dass jede einzelne Gegenfinan-
zierung – z.B. ausschließlich durch die Mehrwertsteuer 
oder ausschließlich durch die Lebensarbeitszeit – zu 
dramatischen und u.E. untragbaren Erhöhungen der 
entsprechenden Parameter führen wird. Daher wird 
es einen ausgewogenen Mix rentenpolitischer Gestal-
tungsmöglichkeiten geben müssen. Das Papier stellt 
zum Abschluss eine der vielen möglichen Varianten vor.

METHODIK

Unsere Vorausschätzungen basieren auf dem Simula-
tionsmodell MEA-PENSIM der Gesetzlichen Rentenver-
sicherung. Bis 2030 verwenden wir die Zahlen des Ren-
tenversicherungsberichts 2017. 

MEA-PENSIM bildet das gesetzliche Rentensystem 
inklusive aller entscheidenden Determinanten ab und 
ist derart strukturiert, dass die angeregten Reformen 
leicht implementiert werden können (vgl. Wilke 2004; 
Holthausen et al. 2012; Rausch 2016). Die Modellbe-
rechnungen beruhen auf einer detaillierten Einnah-
men- und Ausgabenberechnung der Gesetzlichen Ren-
tenversicherung. Die Berechnung dieser Beträge sowie 
die Projektion des Beitragssatzes und des Renten-
niveaus bedürfen dabei Annahmen bezüglich der Ent-
wicklung der Bevölkerung und des Arbeitsmarktes, 
wobei die Arbeitsmarktentwicklung von der Bevölke-
rungsvorausberechnung abhängt.

Die Bevölkerungsvorausberechnung benötigt 
Annahmen bezüglich der zukünftigen Entwicklung 
der Lebenserwartung zum Zeitpunkt der Geburt, der 
zukünftigen Netto-(Im-)migration und der zukünfti-
gen Fertilität der Frauen. Basisjahr der Bevölkerungs-
vorausberechnung ist das Jahr 2016. Alternativ kann 
die offizielle 13. Koordinierte Bevölkerungsvorausbe-
rechnung des Statistischen Bundesamtes verwendet 
werden. Allerdings wird die offizielle Projektion nicht 
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Quelle: Vorausschätzungen der Deutschen Rentenversicherung Bund bis 2010 (Rentenversiche-
rungsbericht 2015), ergänzt um Berechnungen des Max-Planck-Instituts für Sozialrecht und So-
zialpolitik (Börsch-Supan et al. 2016).

Rentenniveau und Beitragssatz nach Gesetzeslage 2017
Vorgeschlagene neue Haltelinien
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jährlich durchgeführt, so dass kürzlich geschehene 
unerwartete Entwicklungen in der Vorausberechnung 
fehlen.

Der Arbeitsmarkt wird durch Multiplikation der 
Bevölkerung mit den deutschen Erwerbsquoten 
bestimmt. MEA-PENSIM unterscheidet dabei zwischen 
Männern und Frauen, dem Alter sowie zwischen den 
neuen und alten Bundesländern. Letzteres ist notwen-
dig, da die Gesetzliche Rentenversicherung Arbeit in 
den alten Bundesländern anders bewertet als Arbeit 
in den neuen Bundesländern. Diese unterschiedliche 
Bewertung von Arbeit soll allerdings bis 2024 ab ge-
schafft werden. Basisjahr unserer Arbeitsmarktsimu-
lationen ist wiederum 2016. Die Erwerbsquoten die-
ses Jahres werden dem deutschen Mikrozensus ent-
nommen. Für die Zukunft können die Erwerbsquoten 
variiert werden, um unter anderem Effekte einer sich 
ändernden Erwerbsbeteiligung zu simulieren oder 
Änderungen hinsichtlich der Arbeitsmarktbedingun-
gen berücksichtigen zu können. Die Anzahl der Arbeits-
losen, der (pflichtversicherten) Beschäftigten, der 
Selbständigen sowie der Beamten wird anschließend 
mittels (variabler) altersspezifischer Raten anhand der 
Erwerbsbevölkerung bestimmt.

Abschließend muss die Anzahl der Rentner berech-
net werden. MEA-PENSIM berücksichtigt dabei ein Ver-
rentungszeitraum vom Alter 51 bis zum Alter 70. Das 
heißt, dass die erste Person frühsten im Alter von 
51 Jahren eine gesetzliche Rente bezieht, während 
die letzte Person im Alter von 70 Jahren ihre Rente be- 
antragt. In dem Verrentungszeitraum hängt die Anzahl 
der Rentner eines bestimmten Alters von dem vermu-
teten Renteneintrittsverhalten der Bevölkerung ab. 
MEA-PENSIM nimmt dabei zunächst an, dass die nicht 
pflichtversicherten Individuen (u.a. Selbständige, 
Be amte, Hausfrauen) ihre Rente grundsätzlich erst zum 
Gesetzlichen Renteneintrittsalter beantragen, obgleich 
sie den Arbeitsmarkt eventuell früher oder später ver-
lassen. Bezüglich der Verrentung der pflichtversi-
cherten Individuen (Arbeitslose und pflichtversichert 
Beschäftigte) berücksichtigt MEA-PENSIM ein kom-
plexeres Verfahren, das von der Erwerbsbeteiligung 
dieser Arbeitsmarktgruppen abhängt. Grundsätzlich 
wird dabei davon ausgegangen, dass der Zeitpunkt des 
Arbeitsmarktaustrittes mit dem Zeitpunkt des ersten 
Bezugs einer gesetzlichen Rente übereinstimmt. Basie-
rend auf dieser Annahme beinhaltet MEA-PENSIM zwei 
Methoden zur Berechnung und Anpassung des Renten-
eintrittsverhaltens der pflichtversicherten Individuen.

Die erste Methode berechnet den Anteil der Rent-
ner an der Gesamtbevölkerung anhand des Rückgangs 
des Anteils der Pflichtversicherten an der Bevölkerung 
seit dem Alter von 50 Jahren. Ab dem Gesetzlichen 
Renteneintrittsalter ist der Anteil der rentenbezie-
henden Bevölkerung folglich gegeben durch (1 minus 
Rate der pflichtversicherten Individuen an der Bevöl-
kerung), da per Definition alle nicht pflichtversicherten 
Individuen zu diesem Zeitpunkt ihre gesetzliche Rente 
beanspruchen. Die erste Methode hängt somit von den 

Annahmen bezüglich der zukünftigen Entwicklung der 
Erwerbsquoten ab. Die Anzahl der Rentner ergibt sich 
aus der Multiplikation der berechneten Raten mit der 
Bevölkerung des betrachteten Alters.

Die zweite Methode dreht das soeben vorgestellte 
Verfahren um. Das heißt, der Startpunkt der Simula-
tion sind nun exogen gegebene Annahmen bezüglich 
der zukünftigen Entwicklung des Renteneintrittsver-
haltens der Pflichtversicherten. Folglich ist die Anzahl 
der Rentner gegeben, während der Anteil der Arbeits-
losen und der pflichtversichert Beschäftigten an der 
älteren Bevölkerung bestimmt werden muss, indem 
das Prozedere der ersten Methode invers angewen-
det wird. Die Aufteilung der berechneten Pflichtversi-
cherten zwischen Arbeitslosen und pflichtversichert 
Beschäftigten erfolgt abschließend anhand der zukünf-
tigen Arbeitslosenraten.

Im Anschluss an die Arbeitsmarktprojektion fährt 
MEA-PENSIM mit der Projektion der Löhne und Gehäl-
ter fort. Ihre Vorausberechnung geschieht anhand exo-
gen vorgegebener Wachstumsraten.

Die hier vorgestellten Simulationen basieren alle 
auf derselben Bevölkerungsvorausberechnung, die wir 
ausgehend vom letzten offiziellen Bevölkerungsstand 
unter Verwendung der Annahmen der Variante 1W2 der 
13. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung mit 
Hilfe von MEA-PENSIM selbst erstellen. Wir unterstellen 
daher bis 2060:

– eine konstante Fertilitätsrate von 1,5,
– eine jährliche Nettomigration von 200 000 Perso-

nen und
– einen Anstieg der Lebenserwartung bei Geburt auf 

84,77 Jahre bei Männern und 88,8 Jahre bei Frauen.

Abbildung 3 zeigt den entsprechenden Altersquo tient 
(Anzahl der Menschen im Alter von 65 Jahren und älter 
geteilt durch die Anzahl der Menschen im Alter von 
20 bis 64 Jahren). Er hat sich in der jüngsten Vergan-
genheit zwischen 2005 und 2016 kaum geändert, steigt 
dann aber bis 2025, dem Gültigkeitsende der angestreb-
ten doppelten Haltelinie deutlich an. Dieser Anstieg 
beschleunigt sich nochmals in den zehn darauf fol-
genden Jahren bis 2035, um dann ein Plateau zu errei-
chen und bis zum Jahr 2060 nur noch langsam anzustei-
gen. Beachtenswert ist allerdings, dass der Altersquo-
tient nicht auf einen Höhepunkt zustrebt, nach dessen 
Erreichen er wieder zurückgeht. Dies liegt einzig und 
allein an der vom Statistischen Bundesamt und uns 
angenommenen stetigen Erhöhung der Lebenserwar-
tung, während die übrigen demographischen Parame-
ter (Geburtenrate und Nettoimmigration) als konstant 
angenommen werden.

Die Annahmen hinsichtlich der Entwicklung des 
Arbeitsmarktes orientieren sich an den kurzfristigen 
Annahmen der mittleren Variante des Rentenversiche-
rungsberichtes 2017. Allerdings weist der Bericht nur 
den Zuwachs bzw. die Abnahme der gesamten Erwerbs-
bevölkerung aus. Es wird nicht ausgewiesen, wie sich 
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die Veränderung zwischen Männern und Frauen sowie 
zwischen den Altersgruppen aufteilt. Zudem beinhaltet 
der Bericht keine Informationen bezüglich der Annah-
men hinsichtlich der Reaktion der Bevölkerung auf den 
Anstieg des Regelrentenalters. Folglich sind wir nicht 
in der Lage, eine exakte Replikation der administra-
tiven Annahmen vorzunehmen. Stattdessen nehmen 
wir an, dass die über 62-Jährigen ihren Renteneintritt 
analog zum Anstieg des Gesetzlichen Rentenalters um 
zwei Jahre aufschieben. Des Weiteren wird unterstellt, 
dass der Anteil der vor 62 verrenteten Pflichtversicher-
ten bis 2024 um 38% abnimmt und sich die Lücke zwi-
schen den Erwerbsquoten der Frauen und Männer um 
63% schließt.

Die Löhne und Gehälter werden ebenfalls anhand 
der mittleren Annahmen des Rentenversicherungsbe-
richtes 2017 vorgeschrieben. Dieser unterstellt dabei 
ein jährliches Lohnwachstum von 3% ohne Angleich 
der Löhne und Gehälter in den alten und neuen Bun-
desländern. Das jährliche Lohnwachstum von 3% teilt 
sich dabei hälftig zwischen Preissteigerungen (Infla-
tion) und Produktivitätswachstum auf. Wir nehmen 
schließlich an, dass das Mehr-
wertsteueraufkommen ent-
sprechend des Anstieges der 
Summe der Lohn- und Gehalts-
summe (reduziert um die Ren-
tenversicherungsbeiträge) und 
der ausgezahlten Rentensum- 
me wächst. Somit liegt das 
Wachstum des Mehrwertsteu-
eraufkommens jährlich eben-
falls in etwa bei 3%, d.h. real 
bei 1,5% plus 1,5% Inflation. 
Abhängig von der demogra-
phischen Entwicklung kann es 
allerdings geringfügig höher 
oder geringer ausfallen.

Das Referenzszenario ist 
die Gesetzeslage 2017. Abbil-

dungen 4 und 5 zeigen die Vor-
ausschätzungen des Rentenni-
veaus und des Beitragssatzes 
zur Gesetzlichen Rentenver-
sicherung bis zum Jahr 2060. 
Der besonders ausgezeichnete 
Punkt markiert den prognosti-
zierten Wert für das Jahr 2045, 
der im »Gesamtkonzept der 
Alterssicherung« der damali- 
gen Bundesministerin für Arbeit 
und Soziales vom 25. Novem-
ber 2016 und vom alternieren-
den Vorsitzenden des Bun-
desvorstandes der Deutschen 
Rentenversicherung Bund im 
Dezember 2017 im Rahmen der 
Bundesvertreterversammlung 
genannt wurde (vgl. DRV 2017). 

Unsere Vorausschätzung stimmt mit dieser Prognose 
im Rentenniveau 2045 genau überein; bezüglich des 
Beitragssatzes ist unsere Vorausschätzung marginal 
optimistischer.

Diese Abbildungen zeigen, dass die demogra-
phische Belastung gemäß Abbildung 3 in den Jahren 
2024–2035 besonders stark den Beitragssatz anstei-
gen lassen und gleichzeitig Druck auf das Renten- 
niveau ausüben wird. Danach nimmt der demographi-
sche Druck allmählich ab. Dies liegt daran, dass dann 
die geburtenstarken Jahrgänge des »Babybooms« all-
mählich versterben. Gleichzeitig lässt die weiter zuneh-
mende Lebenserwartung den Beitragssatz weiter 
ansteigen. Dies liegt daran, dass nach derzeit geltender 
Rechtslage das Renteneintrittsalter bis 2030 67 Jahre 
erreicht haben wird, danach aber gleichbleibt.

ERGEBNISSE

Abbildung 4 zeigt, dass gemäß dem Rentenversiche-
rungsbericht 2017, die unserer Vorausschätzung bis 
2030 zugrunde liegt, bereits im Jahr 2023 die im Koa-
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litionsvertrag vom 14. März 2018 von derzeit 43% auf 
48% anzuhebende Haltelinie des Rentenniveaus unter-
schritten und zwei Jahre später die auf 20% abzusen-
kende Haltelinie beim Beitragssatz überschritten wird. 
Um dennoch die Ausgaben der Gesetzlichen Rentenver-

sicherung zu finanzieren, soll 
laut Koalitionsvertrag der ent-
sprechende Bedarf durch Steu-
ermittel sichergestellt wer-
den. Dieser Bedarf wird in Ab- 
bildung 6 dargestellt. Er ist 
zunächst relativ gering und 
würde im Jahr 2025 inflations-
bereinigt knapp 11 Mrd. Euro 
betragen. Danach steigt er 
jedoch sehr schnell an, würde 
2030 45 Mrd. Euro erreichen 
und bis 2035 auf über 80 Mrd. 
Euro pro Jahr anwachsen, also 
mehr als dem doppelten der 
heutigen Nachhaltigkeitsre-
serve. Würde man diese Politik 
bis zum Jahr 2060 fortsetzen, 
läge der durch Steuermittel 
sicherzustellende Finanzbe-
darf bei knapp 180 Mrd. Euro in 
diesem Jahr. Diese Zahlen sind 
kaufkraftbereinigt.

Dieser Finanzbedarf 
könnte durch eine Erhöhung 
der Einkommensteuer, der 
Verbrauchssteuern oder einer 
Mischung verschiedener Steu-
erarten gedeckt werden. Um 
die Größenordnung dieser 
Zahlen zu veranschaulichen, 
ist es aufschlussreich, sie auf 
die Umsatzsteuer (Mehrwert-
steuer einschließlich Einfuh-
rumsatzsteuer) umzulegen. 
Dabei nehmen wir, wie im  
vorherigen Abschnitt beschrie-
ben, an, dass das kaufkraftbe-
reinigte Steueraufkommen um 
etwa 1.5% pro Jahr produktivi-
tätsbedingt ansteigt; d.h., wir 
gehen von einem durchschnitt-
lichen Wachstum der Steu-
ereinnahmen von nominal ca. 
3% pro Jahr aus. Abbildung 7 
zeigt das Ergebnis. Bei einem 
niedrigeren Wachstum würden 
die dort gezeigten Steuersätze 
noch höher liegen.

Die durchgezogene Linie 
zeigt den Anstieg der Mehr-
wertsteuer, der nötig ist, um die 
doppelte Haltelinie zu finanzie-
ren. Die Mehrbelastung liegt 

im Jahr 2030 bei etwa 3 Prozentpunkten, steigt dann 
sehr schnell auf das Doppelte an (bis zum Jahr 2036), 
langfristig auf über 8 Prozentpunkte. Zudem steigen 
die bereits existierenden Bundeszuschüsse (inklusive 
des Beitrages des Bundes zur Kindererziehung) stär-
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ker als die Summe von Arbeits- 
und Renteneinkommen. In der 
gestrichelten Linie der Abbil-
dung 7 wird dieser generelle 
Mehrbedarf an Steuermittel 
ebenfalls in Mehrwertsteu-
erpunkten umgerechnet und 
dem Mehrbedarf aufgrund 
der doppelten Haltelinie hin-
zugerechnet. Bereits im Jahr 
2025 müsste daher insgesamt 
die Mehrwertsteuer um etwa 
1½ Punkte angehoben werden, 
im Jahr 2030 um 4 Punkte. Eine 
reine Steuerfinanzierung über 
die Umsatzsteuer würde also 
eine dramatische Erhöhung 
der Mehrwertsteuer implizie-
ren. Unabhängig davon, welche 
Steuer als Finanzierungsinstru-
ment eingesetzt würde, würde 
sich die gesetzliche Rentenver-
sicherung von einer im Wesent-
lichen beitragsfinanzierten Ins-
titution zu einer Institution, bei 
der die Steuerfinanzierung prä-
gend wird, wandeln.

Will man diesen System-
wechsel vermeiden, das heu-
tige Rentenniveau aber sichern, 
käme als Alternative in Frage, 
nur eine einfache Haltelinie 
für das Rentenniveau von 48% 
anzusetzen und den entstehen-
den Finanzbedarf allein durch 
eine Beitragssatzerhöhung zu 
finanzieren. Dies würde zwar 
den in der Kommission zur Nachhaltigkeit in der Finan-
zierung der Sozialversicherung erreichten Grundkon-
sens sprengen, Generationen in etwa prozentual gleich 
an den Auswirkungen des demographischen Wandels 
zu beteiligen, hätte aber den Vorteil einer systemimma-
nenten Lösung. Abbildung 8 zeigt das entsprechende 
Ergebnis.

Die obere Linie zeigt, dass eine solche Politik den 
Beitragssatz etwa doppelt so stark ansteigen lässt 
wie im Referenzszenario (mittlere Linie), da die jün-
gere Generation nun die gesamte demographische 
Last trägt und sie nicht mehr mit der älteren Genera-
tion teilt. Im Jahr 2035 läge der Beitragssatz dann bei 
24,6%, also 5 Prozentpunkte höher als jetzt; langfristig 
würde der Beitragssatz auf über 26% ansteigen.

Neben Rentenniveausenkung, Beitragserhöhung 
und Steuerfinanzierung hat die umlagefinanzierte 
Rentenversicherung noch eine vierte große »Stell-
schraube«, nämlich das Renteneintrittsalter. Eine  
weitere – wir betonen: hypothetische – Alternative 
wäre es daher, im Gegenzug zu einer Fixierung des 
Rentenniveaus und des Beitragssatzes das Renten-

eintrittsalter so zu erhöhen, dass die Erhöhung der 
Anzahl der aktiven Beitragszahler und die Senkung 
der Anzahl der Rentenempfänger den zunehmenden 
Finanzbedarf gerade wieder kompensiert. Eine Erhö-
hung des Renteneintrittsalters bedeutet eine Verlän-
gerung der Lebensarbeitszeit. Daher ist es nur kon-
sequent, parallel zur Erhöhung des Regelrentenein-
trittsalters auch die Definition des für die Berechnung 
der Rentenhöhe wichtigen »Standardrentners« vor-
zunehmen, konkret dessen angenommene Lebensar-
beitszeit an das neue Regelrenteneintrittsalter anzu-
passen. Abbildung 9 zeigt, um das Ergebnis gleich vor-
wegzunehmen, dass diese alternative Finanzierung 
der doppelten Haltelinie zu einem, zumindest aus 
heutiger Sicht, unrealistisch späten Renteneintrittsal-
ter führen würde.

FAZIT

Die Kosten der im Koalitionsvertrag vom 14. März 2018 
angekündigten doppelten Haltelinie (Rentenniveau 
nicht unter 48%, Beitragssatz nicht über 20%) sind  
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Beitragserhöhung einer einfachen Haltelinie
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hoch. Finanziert man den ent-
sprechenden Finanzierungs-
bedarf durch eine Umsatz-
steuererhöhung, müsste die 
Mehrwertsteuer über den nor-
malen Bun deszuschuss hin-
aus bis 2030 um ca. 3 Prozent-
punkte angehoben werden, 
bis 2045 sogar um fast 7 Pro-
zentpunkte. Hinzu käme die 
Erhöhung des allgemeinen 
Bundeszuschusses bis zum 
Jahr 2030 um einen weiteren 
Mehrwertsteuerprozentpunkt.

Auch Alternativen sind 
teuer. Würde man die Fixierung 
von Rentenniveau und Bei-
tragssatz durch eine Erhöhung 
des Regelrenteneintrittsalters 
kompensieren, müsste dieses 
bis 2030 auf 69 und bis 2045 auf 
71 Jahre angehoben werden. 
Verzichtet man auf die Halte-
linie beim Beitragssatz, bedeu-
tet die Einhaltung der ande-
ren Haltelinie einen Beitrags-
satzanstieg um das Doppelte 
der jetzt avisierten Erhöhung.

Daher ist das Fazit recht 
offensichtlich: Nur ein intelli-
genter Mix der in der umlage-
finanzierten Rentenversiche-
rung zur Verfügung stehenden 
Stellschrauben verhindert den 
dramatischen Anstieg einzel-
ner Parameter der Gesetzli-
chen Rentenversicherung. Geht 
man davon aus, dass das jet-
zige Rentenniveau von Renten-
empfängern und Beitragszah-
lern gleichermaßen gewünscht 
ist, sei als ein abschließendes 
Beispiel der folgende Mix der 
vier großen rentenpolitischen 
Stellschrauben genannt:

1. Das Rentenniveau darf 
nicht unter 48% fallen (ein-
fache Haltelinie).

2. Das Renteneintrittsalter  
steigt nach Erreichen der 
Rente mit 67 im Jahr 2030 
im Verhältnis zwei Jahre 
Rentenalterserhöhung für 
jeweils drei Jahre Erhöhung der Lebenserwartung 
weiter an; dementsprechend wird die Lebens-
arbeitszeit des für die Berechnung der Renten-
höhe wichtigen »Standardrentners« angepasst. 
Damit verlängert sich die Rentenbezugszeit um 

ein Jahr; daher nennen wir diese Anpassungsregel 
3-2-1-Regel.

3. Die immer noch verbliebene Finanzierungslücke 
wird durch einen gleichproportionalen Anstieg des 
Beitragssatzes und des Bundeszuschusses gedeckt.
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Renteneintrittsalter im Mischmodell
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Quelle: Berechnung der Autoren mit MEA-PENSIM; Demographie wie in Abbildung 3.

Beitragssatz im Mischmodell
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Quelle: Berechnung der Autoren mit MEA-PENSIM; Demographie wie in Abbildung 3.

Erhöhung der Mehrwertsteuer im Mischmodell
Einfache Haltelinie mit Anpassung, Standardrentner und 3-2-1-Regel
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Die ersten beiden Punkte würden entsprechende 
Gesetzesänderungen implizieren. Der dritte Punkt wird 
hingegen bereits unter der derzeitigen Rechtslage wei-
testgehend erfüllt. 

Abbildungen 10–12 zeigen die dementsprechen-
den Entwicklungen der Regelrenteneintrittsalters, des 
Beitragssatzes und des in Mehrwertsteuerpunkten 
ausgedrückten Bundeszuschusses. Das Rentenalter 
steigt demnach ähnlich an, wie in der ersten Phase der 
»Rente mit 67«, d.h. vor dem beschleunigten Anstieg 
zwischen 2023 und 2030. Der Beitragssatz stiege ähn-
lich an, wie er bei heutiger Gesetzeslage ansteigen 
würde (»Referenzszenario«). Schließlich würde die 
Mehrwertsteuererhöhung auf deutlich unter 2 Prozent-
punkte beschränkt.

Abbildung 13 zeigt schließlich, dass unter unseren 
Annahmen die derzeitigen Vorschriften zur Fortschrei-
bung der verschiedenen Bundeszuschüsse sowie des 
Beitrages des Bundes zur Kindererziehung die Zielvor-
gabe eines gleichproportionalen Anstiegs des Beitrags-
satzes und des Bundeszuschusses im Rahmen eines 
akzeptablen Bereichs gut erfüllt.
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Erhöhung des Beitragsatzes und der Mehrwertsteuer im Mischmodell
Prozentualer Anstieg
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